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Öffentliche Bekanntmachung 

 
der 9. Sitzung des Rates der Stadt Alsdorf am Donnerstag, den 15.07.2010, um 18:00 Uhr, 
im Raum Nr. 102, 1. Etage (großer Sitzungssaal) 
 
Folgende  Tagesordnung  ist vorgesehen: 

 

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Eröffnung der Sitzung 
 
 2. Fragestunde für Einwohner 
 
 3. Bericht der Verwaltung 
 
 4. Integriertes Handlungskonzept "Soziale Stadt Alsdorf-Mitte" 

hier: Vorstellung durch die Planungsgruppe MWM, Büro für Städtebau und 
Verkehrsplanung, Aachen 

 
 5. Feststellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Alsdorf zum 01.01.2009; hier: Prüfbericht 

über die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Alsdorf 
 
 6. Bebauungsplan Nr.296 - Bodelschwinghweg - 

hier:   
a) Beschlussfassung über die vorgebrachten Anregungen aus der öffentlichen 
Auslegung 
b) Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr.296 - Bodelschwinghweg - 

 
 7. Schulentwicklungsplan 2013-2014 

hier: Schulorganisatorische Maßnahmen im Schulplanungsbereich A/B 
 
 8. Anfragen und Mitteilungen 
 

Nichtöffentlicher Teil: 

 1. Bericht der Verwaltung 
 
 2. Berichte aus den Gremien 
 
 3. Anfragen und Mitteilungen 
 
 
 
Alsdorf, 02.07.2010 
 
gez. Sonders 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung

Flächennutzungsplan 2004 - 17. Änderung - Hoengen-Mitte
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs.2 BauGB
_______________________________________________________________________

In seiner Sitzung am 24.06.2010 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung beschlossen, den
Flächennutzungsplan 2004 - 17. Änderung - Hoengen-Mitte gemäß § 3 Abs.2 BauGB öffentlich
auszulegen.

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Hoengen, auf der ehemaligen Opel Thüllen Fläche und hat eine
Größe von ca. 0, 82 ha. Die genaue Abgrenzung ist aus dem beigefügtem Übersichtsplan
ersichtlich.

Seit der Aufgabe des Standortes einer Autofirma in Hoengen, ist die ehemalige Firmenfläche
eine innerstädtische Brache. 
Mit der Absicht der Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters sowie eines Drogeriefachmarktes
wird die Fläche wieder einer geordneten Nutzung zugeführt. Durch eine Änderung der
gegenwärtigen Ausweisung „gemischte Baufläche“ in  „Sondergebiet“ gemäß § 11 BauNVO, ist
es möglich, der Art der Nutzung spezifische Sortimente und Ladentypen zuzuordnen. Somit
kann der Einzelhandel in seiner genehmigten Form festgeschrieben werden und mögliche
Geschäftserweiterungen sowie Neuansiedlungen anderer Einzelhandelsnutzungen lassen sich
verhindern. Damit  können einersei ts  schädl iche Auswirkungen auf zentrale
Versorgungsbereiche der Stadt Alsdorf oder anderer Gemeinden vermieden werden, und
andererseits kann damit einer städtebaulichen Fehlentwicklung vorgebeugt werden, die durch
die Ansiedlung von Vergnügungsstätten etc. verursacht werden könnte. 

Der Flächennutzungsplan 2004 - 17. Änderung - Hoengen-Mitte, seine Begründung
einschließlich Umweltbericht, liegt gemäß § 3 Abs.2 BauGB vom

19.07.2010 bis einschließlich 20.08.2010 

im Fachgebiet 2.1 - Bauleitplanung, Rathaus, Hubertusstraße 17, 6. Etage während der
Dienststunden

montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
sowie montags, dienstags und donnerstags

von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr
und mittwochs von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Offengelegte Bauleitpläne sind auch außerhalb dieser Zeiten im Flurbereich des Fachgebietes
2.1 - Bauleitplanung, 6.Etage, einzusehen. Darüber hinaus können telefonisch oder per Mail (FG
2.1 - Bauleitplanung, Fachgebietsleiterin Renate Schaal, Hubertusstraße 17, 52477 Alsdorf, Tel.:
02404/50-354 bzw. renate.schaal@alsdorf.de) gesonderte Termine vereinbart werden.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Bebauungsplan
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung zur Flächennutzungsplan-Änderung
unberücksichtigt bleiben.

Hiermit wird die Frist der Offenlage öffentlich bekanntgemacht.

Alsdorf, den 08.07.2010

Sonders
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr. 317 - Hoengen-Mitte
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs.2 BauGB
_______________________________________________________________________

In seiner Sitzung am 24.06.2010 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung beschlossen,
den Bebauungsplan Nr. 317 - Hoengen-Mitte gemäß § 3 Abs.2 BauGB öffentlich
auszulegen.

Das Plangebiet befindet im Stadtteil Hoengen, überwiegend auf der ehemaligen Opel
Thüllen Fläche liegend und reicht bis zur Ecke Jülicher Straße/Goethestraße. Es hat eine
Größe von ca. 0, 82 ha. Die genaue Abgrenzung ist aus dem beigefügtem Übersichtsplan
ersichtlich.

Seit der Aufgabe des Standortes Hoengen, durch Opel Thüllen, ist die ehemalige
Firmenf läche eine innerstädtische Brache. Durch die Ansiedlung eines
Lebensmitteldiscounters sowie eines Drogeriefachmarktes wird der Fläche wieder eine
geordnete Nutzung zugeführt. Damit von diesem Standort jedoch keine schädlichen
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche der Stadt Alsdorf oder anderer
Gemeinden ausgehen, ist die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 317- Hoengen-Mitte -
erforderlich. Dieser soll den Einzelhandel in seiner, genehmigten Form festschreiben und
Entwicklungen im Dienstleistungsbereich ermöglichen. 

Darüber hinaus verfolgt der Bebauungsplan Nr. 317 - Hoengen Mitte – das Ziel, an einer
städtebaulich integrierten Lage den sog. “Trading down Effekt” zu unterbinden. Hierfür ist
der Ausschluss von Glücksspielhallen sowie Sexshops erforderlich. 

Der Bebauungsplan Nr. Bebauungsplan Nr. 317 - Hoengen Mitte und seine Begründung,
einschließlich Umweltbericht, liegt gemäß § 3 Abs.2 BauGB vom

19.07.2010 bis einschließlich 20.08.2010 

im Fachgebiet 2.1 - Bauleitplanung, Rathaus, Hubertusstraße 17, 6. Etage während der
Dienststunden

montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
sowie montags, dienstags und donnerstags

von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr
und mittwochs von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

Offengelegte Bauleitpläne sind auch außerhalb dieser Zeiten im Flurbereich des
Fachgebietes 2.1 - Bauleitplanung, 6.Etage, einzusehen. Darüber hinaus können
telefonisch oder per Mail (FG 2.1 - Bauleitplanung, Fachgebietsleiterin Renate Schaal,
Hubertusstraße 17, 52477 Alsdorf, Tel.: 02404/50-354 bzw. renate.schaal@alsdorf.de)
gesonderte Termine vereinbart werden.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum
Bebauungsplan schriftlich oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht
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fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung zum
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Diese Unterlagen können während der Offenlage eingesehen werden.

Hinweis zu Normenkontrollanträgen gemäß § 47 VwGO gegen Bebauungspläne:

Ein Normenkontrollantrag gemäß § 47 VwGO gegen diesen Bebauungsplan ist
unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die
sie im Rahmen dieser öffentlichen Auslegung nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht
hat, aber hätte geltend machen können.

Hiermit wird die Frist der Offenlage öffentlich bekanntgemacht.

Alsdorf, den 08.07.2010

Sonders
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr. 272 - 1. Änderung - Edelweißstraße
a) Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 13 a BauGB
b) Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs.2 BauGB
_______________________________________________________________________

a) Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am 08.10.2009
beschlossen den 

Bebauungsplan Nr. 272 - 1. Änderung - Edelweißstraße 

gemäß § 13 a Baugesetzbuches (BauGB) aufzustellen.

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

b) In seiner Sitzung am 27.05.2010 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung
beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 272 - 1. Änderung - Edelweißstraße gemäß
§ 3 Abs.2 BauGB öffentlich auszulegen.

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Hoengen. Es wird im Osten durch die Jülicher
Straße begrenzt, westlich bildet die Rosenstraße die Grenze. Im Süden bildet die
Hans-Böckler-Straße die Grenze des Plangebiets, nördlich ist der Radweg auf der
alten Bahntrasse die Grenze. Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 2,2 ha. Die
genaue Abgrenzung ist aus dem beigefügtem Übersichtsplan ersichtlich.

Der Bebauungsplan Nr. 272 - 1. Änderung - Edelweißstraße  - verfolgt vier
städtebauliche  Ziele. 
Zum einem beabsichtigt die Stadt Alsdorf mit der Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 272 - 1. Änderung - Edelweißstraße - die verbindliche
Bauleitplanung an die Vorgaben des Flächennutzungsplanes anzupassen. 
Zum anderen soll der Bebauungsplan Nr. 272 - 1. Änderung - Edelweißstraße - 
eine rückwärtige Bebauung der Grundstücke entlang der Jülicher Straße
ermöglichen.
Weiterhin soll mit der Überplanung des Bebauungsplanes Nr. 272 -
Edelweißstraße - für  den südwestlichen Teilbereich, durch das Zulassen von Pult-
und Flachdächern, eine zeitgemäße Architektur ermöglicht werden. Derzeitig ist
dies, aufgrund textlicher Festsetzungen, mit dem Bebauungsplan Nr. 272 nicht
realisierbar. 
Darüber hinaus sollen mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 272 die
Gliederung verändert werden, die zur Zeit nicht störende Gewerbebetriebe
ausschließt. 

Der Bebauungsplan Nr. 272 - 1. Änderung - Edelweißstraße und seine Begründung, liegt
gemäß § 3 Abs.2 BauGB vom

19.07.2010 bis einschließlich 20.08.2010 

im Fachgebiet 2.1 - Bauleitplanung, Rathaus, Hubertusstraße 17, 6. Etage während der
Dienststunden
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montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
sowie montags, dienstags und donnerstags

von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr
und mittwochs von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

Der Bebauungsplan Nr. 272 - 1. Änderung wurde nach § 13 a BauGB aufgestellt, ein
Umweltbericht ist demnach nicht erforderlich.

Offengelegte Bauleitpläne sind auch außerhalb dieser Zeiten im Flurbereich des
Fachgebietes 2.1 - Bauleitplanung, 6.Etage, einzusehen. Darüber hinaus können
telefonisch oder per Mail (FG 2.1 - Bauleitplanung, Fachgebietsleiterin Renate Schaal,
Hubertusstraße 17, 52477 Alsdorf, Tel.: 02404/50-354 bzw. renate.schaal@alsdorf.de)
gesonderte Termine vereinbart werden.

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum
Bebauungsplan schriftlich oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung zum
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Folgende umweltbezogene Informationen liegen zum Bebauungsplan Nr. 272 - 1.
Änderung -Edelweißstraße vor:

- ein Hydrogeologisches Gutachten zur Bewertung von Versickerungsmöglichkeiten
von Niederschlagswasser vom 19.04.2010.

Weitere umweltbezogene Unterlagen liegen nicht vor.

Diese Unterlagen können während der Offenlage eingesehen werden.

Hinweis zu Normenkontrollanträgen gemäß § 47 VwGO gegen Bebauungspläne:

Ein Normenkontrollantrag gemäß § 47 VwGO gegen diesen Bebauungsplan ist
unzulässig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die
sie im Rahmen dieser öffentlichen Auslegung nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht
hat, aber hätte geltend machen können.

Hiermit wird die Frist der Offenlage öffentlich bekanntgemacht.

Alsdorf, den 08.07.2010

Sonders
Bürgermeister
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Im Flurbereinigungsverfahren Boscheln wird hiermit für das Gebiet der Stadt Als-
dorf folgendes bekanntgemacht:  
 
Bezirksregierung Köln              Aachen, den 02.07.2010  
Flurbereinigung Boscheln               Dienstgebäude 
Az.: 33.06.01 - 14 01 2              Robert-Schuman-Str. 51 
                            52066 Aachen 
                            Tel. 0221/1474102 
 
 
 
 
 
 
 

Vorläufige Besitzeinweisung 
 

mit Überleitungsbestimmungen  
zum Flurbereinigungsverfahren Boscheln 

 
 
1. In dem Flurbereinigungsverfahren Boscheln, Kreise Aachen, Heinsberg und Düren, 

wird hiermit die vorläufige Besitzeinweisung für sämtliche durch den 3. Entwurf zum 
Flurbereinigungsplan Boscheln zugewiesenen Abfindungen angeordnet (§ 65 des 
Flurbereinigungsgesetzes – FlurbG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I 
S. 2794).  
 

2. Für die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand sind die bisherigen Überlei-
tungsbestimmungen vom 18.03.2008 maßgebend, jedoch mit folgenden Änderun-
gen: 

 
      Als Zeitpunkt für den Übergang von Besitz, Verwaltung und Nutzung an den durch den  
      3. Entwurf zum Flurbereinigungsplan geänderten Grundstücken bleibt der in den Über- 
      leitungsbestimmungen vom 18.03.2008 angegebene Zeitpunkt insoweit bestehen, als 
      an die Stelle des Jahres 2008 das Jahr 2010 und an die Stelle des Jahres 2009 das  
      Jahr 2011 tritt. Zu diesen Zeitpunkten gehen Besitz, Verwaltung und Nutzung an den  
      im 3. Entwurf zum Flurbereinigungsplan Boscheln ausgewiesenen Grundstücken auf  
      die Empfänger der Abfindungsflurstücke über. Die bisherigen Besitz-, Verwaltungs-  
      und Nutzungsrechte an den bisher zugewiesenen und durch den 3. Entwurf fortgefal- 
      lenen Grundstücken erlöschen zu den vorstehenden angegebenen Zeitpunkten. Die 
      Aberntung und Räumung der bisherigen Grundstücke muss bis zu diesen Terminen 
      beendet sein. Die sonstigen Rechtsverhältnisse, insbesondere die Eigentumsrechte, 
      bleiben unverändert.   
 
3. Allgemeiner Stichtag für die Bemessung der Wertgleichheit der Landabfindung im Sin-

ne des § 44 Abs.1, Sätze 3 und 4 FlurbG ist der 31.10.2008. Für die durch den 16. 
Änderungsbeschluß vom 17.03.2009 nachträglich zum Flurbereinigungsverfahren Bo-
scheln zugezogenen Grundstücke wird als Stichtag für die Bemessung der Wert-
gleichheit der Landabfindung der 31.10.2009 bestimmt.  
 

 
 

Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf - Amtsblatt / 8. Juli 2010 / Nr. 25 / Seite 163



 
4. Innerhalb von 3 Monaten, vom ersten Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieses 

Verwaltungsaktes an gerechnet, können mangels einer Einigung zwischen den Ver-
tragspartnern bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 folgende Festsetzungen be-
antragt werden: 
a) angemessene Verzinsung einer vom Eigentümer für eine Mehrzuteilung in Land 

nach § 44  Abs. 3 Satz 2 FlurbG zu leistenden Ausgleichszahlung durch den Nieß-
braucher (§ 69 Satz 2 FlurbG), 

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleiche infolge 
eines eventuellen Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz  
(§ 70 Abs. 1 FlurbG), 

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernisse der Bewirt-
schaftung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 

 
Die Anträge zu 4 a) und 4 b) können von den beiden Vertragspartnern, der Antrag zu 
4 c) kann nur vom Pächter gestellt werden (§ 71 FlurbG). 

5. Die Grenzen der durch den Flurbereinigungsplan zugewiesenen neuen Grundstücke 
sind in die Örtlichkeit übertragen und durch dauerhafte Grenzzeichen abgemarkt wor-
den. Die neue Feldeinteilung wird den Teilnehmern des Flurbereinigungsverfahrens 
Boscheln am 06. Juli 2010 in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (AWO), 
Marktplatz 20, in 52531 Übach-Palenberg, erläutert und auf Antrag in der Örtlichkeit 
angezeigt. Es wird darauf hingewiesen, dass verlorengehende Grenzzeichen nicht 
wiederhergestellt werden. 

Gründe 
 
Der Erlass der vorläufigen Besitzeinweisung ist gemäß § 65 FlurbG zulässig und gerecht-
fertigt. Nach dieser Vorschrift kann die Flurbereinigungsbehörde die Beteiligten vorläufig in 
den Besitz der neuen Grundstücke einweisen, wenn deren Grenzen in die Örtlichkeit über-
tragen worden sind und endgültige Nachweise für Fläche und Wert der neuen Grundstü-
cke vorliegen sowie das Verhältnis der Abfindung zu dem von jedem Beteiligten Einge-
brachten feststehen. Diese tatbestandsmäßigen Voraussetzungen des § 65 FlurbG sind 
im Flurbereinigungsverfahren Boscheln gegeben. Durch den Neubau der Landesstraße 
L 240 n (nördliche Umgehung Alsdorf) sind Durchschneidungen wirtschaftlich zusammen-
hängender Flächen eingetreten, wodurch unwirtschaftliche Grundstücksgrößen und –
formen entstanden sind. Andere Grundstücke sind ganz oder teilweise durch die Straßen-
baumaßnahme in Anspruch genommen worden. Zudem sind bestehende Wegeverbin-
dungen unterbrochen worden, wodurch die Zuwegung zu den Grundstücken erschwert 
worden ist. Entsprechendes gilt für den Neubau der Bundesstraße 57n (Ortsumgehung 
Baesweiler). Auch hier besteht ein erhebliches Interesse der Beteiligten, die durch den 
Neubau dieser Straße enteignend oder sonst wie schwer getroffen werden, daran, dass 
die tatsächlichen Voraussetzungen geschaffen werden, derartige Schäden von vornherein 
durch Zuweisung geeigneter anderer landwirtschaftlicher Flächen zu vermeiden. Die tat-
sächlichen Voraussetzungen hierfür schafft die vorliegende Besitzeinweisung. 
Mit Rücksicht auf die Verpflichtung der Flurbereinigungsbehörde, die Nachteile Privater 
aus öffentlichen Baumaßnahmen so bald als möglich zu beheben, entspricht es nach alle-
dem pflichtgemäßen Ermessen, die Beteiligten bereits vor der Unanfechtbarkeit des Flur-
bereinigungsplanes in den Besitz der neuen Grundstücke vorläufig einzuweisen. 
Die Zulässigkeit des Erlasses der Überleitungsbestimmungen folgt aus den §§ 65 Abs. 2 
und 62 Abs. 2 FlurbG. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Bo-
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scheln ist zu den Überleitungsbestimmungen gehört worden. Die in Ziffer 4 aufgeführten 
Anträge entsprechen den §§ 69 bis 71 FlurbG. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach dem ersten Tag seiner 
öffentlichen Bekanntmachung Klage erhoben werden. Die Klage ist bei dem 
 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 
-  9a Senat (Flurbereinigungsgericht) - 

Aegidiikirchplatz 5 
48143 Münster 

schriftlich zu erheben. 
 

Falls die Klagefrist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Es wird empfohlen, der Klageschrift zwei Durchschriften beizufügen. 

Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Gemäß § 80 Absatz 2, Satz 1, Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- vom 
19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
21.12.2006 (BGBl. I S. 3316), wird die sofortige Vollziehung des vorgenannten Verwal-
tungsaktes angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen den Verwaltungsakt kei-
ne aufschiebende Wirkung haben. 
 

Gründe 
 
Es liegen auch die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Vollziehung der vor-
läufigen Besitzeinweisung gemäß § 80 Abs. 2, Satz 1, Nr. 4 VwGO vor. 
 
Nach dieser Vorschrift kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn sie im 
öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse von Beteiligten liegt. Die bereits 
oben dargelegten Gründe einer vorläufigen Besitzregelung rechtfertigen zugleich den So-
fortvollzug. Insbesondere liegt es im öffentlichen Interesse und im überwiegenden Interes-
se von Beteiligten, die durch den Bau der L 240 n verursachten und den Neubau der  
B 57 n zu erwartenden landeskulturellen Schäden durch Neuordnung des betroffenen 
Grundbesitzes möglichst schnell zu beheben. Dabei kann eine Anpassung der Besitzlage 
im Hinblick auf die ineinandergreifenden Besitzregelungen nur gleichzeitig für alle Beteilig-
ten des Flurbereinigungsverfahrens gemeinsam verfügt werden. Jede Verzögerung des 
Besitzübergangs würde einen Zeitverlust von mindestens einem Jahr bedeuten, da der 
Besitzübergang wirtschaftlich sinnvoll nur im Herbst stattfinden kann. Ein solcher Zeitver-
lust wäre mit dem gesetzlichen Beschleunigungsgrundsatz (§ 2 Abs. 2 FlurbG), dem zu-
mal eine Unternehmensflurbereinigung unterliegt, nicht vereinbar. 
 
Diese allgemeinen Vollziehungsinteressen überwiegen das Interesse von Klägern an der 
aufschiebenden Wirkung der von ihnen möglicherweise eingelegten Rechtsbehelfe. 

Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf - Amtsblatt / 8. Juli 2010 / Nr. 25 / Seite 165



Seite 4 von 4 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- beantragt 
werden bei dem   
 
 

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 
-  9a Senat (Flurbereinigungsgericht) - 

Aegidiikirchplatz 5 
48143 Münster 

 
 
 
 
                                         Im Auftrag 
 
         (LS)                              gez. 
 
                                          (Fehres) 
                     Ltd. Regierungsvermessungsdirektor 
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